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SCHWEIZER-SCHULE Nr. 38

Die biindnerischen Knabenschaften

Seitdem die Lehrerschaft die Ueberzeugung gewonnen
hat, dass ihre erzieherischen Aufgaben ins Leben greifen
und auch fiir spater richtunggebend sein miissen, inter-
essiert sie sich michtig auch um jene Jugendpflege, wel-
che sich mit den Schulentlassenen beschéftigt. Graubiin-
den hat hierin aus uralter Zeit eine Institution beibehal-
ten, welche die Auswirtigen nicht wenig interessiert. Wer
im Biindner Land eine Knabenparade bei irgend einem
Kirchweihfest mitgemacht hat, musterte diese jungen Ge-
stalten in alten Uniformen und nicht mehr ordonanzfihi-
ger Waffenriistung mit Augen voller Fragezeichen. Nicht
selten wurden die Fragen der Fremden von den Ein-
heimischen mit Achselzucken beantwortet, entweder weil
sie selber wenig davon wussten oder wenigstens nicht
griindlich sich auskannten oder gar weil diese Institution
ihnen selber als irgend ein ganz unzeitgemisses Residuum
erschien, das des Verschwindens sehr wiirdig wére. Die
Knabenschaften behaupteten sich aber doch, ja sind heute
ein hochwichtiger Ankniipfungspunkt moderner Jugendpfle-
ge geworden, Dieses mit Recht; denn sie waren die letzten
Reste alter und uralter Jugendpflege, wie sie im Heiden-
tum schon betrieben wurde.

Herr Professor Hoffmann-Krayer hat in der ersten
wissenschaftlichen Arbeit, die iiber die Knabenschaften
erschienen ist, nachgewiesen, dass die Knabenschaften un-
ter dhnlichem Namen auch in der iibrigen Schweiz und in
Deutschland sich vorfanden. Wir treffen in Glarus die Ge-
sellschaft der Gassenledigen, im Kanton Waadt «La so-
ciété de la jeunesse des garcons», in Neuchéatel «La société
confrérie», in Rapperswil «die Knabenzunft», die sich die
«uniiberwindliche Gewalt» oder «die Gesellschaft des gross-
méchtigen uniiberwindlichen Rates» nannte, in Bern der
«dussere Stand (die Regierung = der innere Stand), in
Klingau die Knabengemeinde, und in Deutschland—Mitten-
wald «die Bubenbruderschaft». Wann sind diese Gesell-
schaften wohl entstanden, welches ist ihr Ursprung? Die
Knabenzunft von Rapperswil behauptet, im Jahre 1388
entstanden zu sein, als die Witwen und Tochter der Hel-
den, die in Néfels gefallen waren, bei Belagerung der
Stadt durch Veranstaltung eines Balles zeigen wollten, dass
sie die angreifenden Ziircher nicht im mindesten fiirchte-
ten. Die Zuger Knabenschaft mit ihrem Protokoll von
1608 behauptet: «In diesem Buch ist verzeichnet und be-
schryben die herrliche Statuten, Jurisdiktion, Gewaltsame,
Fryheit, Herrlig- und Gerechtigkeit der grossmiitigen Her-
ren des grossen, gewaltigen tnd uniiberwindlichen Rates
der Stadt Zug, mit welchem befrjet und begabet sind von
den grossmiichtigen Kejser Otto, den Ersten diss Namens,
so vor unzalbaren Jaren regiert hat.»

Solche Erklirungen iiber den Ursprung der Knaben- -

schaften konnen uns nicht befriedigen; aber anderseits
scheinen sie iiber diejenigen zu spotten, die hier mit Daten
und allzuleichten Erkldarungen aufriicken. Wir miissen viel
tiefer graben, auf eine Zeit zuriickgehen, wo dasjenige, was
jetzt Schalk, Witz und Harlekinade geworden ist, aufrichti-
gen Ernst bedeutete. Die Knabenschaften haben dort den
Ursprung, wo die Jugendpflege begann, und diese musste
iiberall auftreten, wo Jugend sich fand und wo ihr Auf-
gaben zugewiesen wurden. Der Uebergang von der Kind-
heit zur Minnlichkeit oder zur Geschlechtsreife ist volker-
psychologisch oder allgemein menschlich ein so wichtiger
Moment, dass er sofort nach einer besonderen Schulung
und Pflege der Jugend rief. Die heidnischen Initiations-
riten bedeuten die Weihe, die Schulung und Ueberweisung
der spiteren Lebensaufgaben. Solche Riten sind bei allen
Volkern nachweisbar. Es handelt sich um korperliche
Schulung, um Belehrung iiber Sitten Gebrduche, Religion

und Gesetze. Die fiir uns bizarren Formen, oft blutigen
Zeremonien der Initiation waren im Stammesbewusstsein
tiefverankerte Erscheinungen ihres Gottesdienstes. Hier
liegt ein Ursprung der Knabenschaften, welche vom Chri-
stentum iibernommen wurden und verchristlicht worden
sind. Man kann in den &ltesten Statuten der biindnerischen
Knabenschaften Reste solche Zeremonien tatsidchlich nach-
weisen. H, Dr. Caduff-Rich hat in Jenins (Graubiinden)
bei der Knabenschaft Briauche entdeckt, welche uns genau
wie heidnische Initiationsriten vorkommen. Es ist sein
Verdienst, auf diesen Ursprung hingewiesen zu haben.
Wenn bei der Aufnahme der Burschen in die Reihen der
Knabenschaften allerlei Heldentaten gefordert wurden, so
sind das offenbar die uralten Zeremonien der Initiation.

Aus den romischen heidnischen Klassikern erfahren
wir, welche Aufgaben den Jungen iiberwiesen wurden. Thre
collegia iuvenum, die rustica pubes, die Jugendvereinigun-
gen und Landbuben der Roémer, auf welche schon Hoff-
mann-Krayer und Decurtins in seiner Chrestomathie hin-
gewiesen hatten, sind auch Vorldufer unserer Knaben-
schaften. Thnen wurde, wie wir aus den Fastes des Ovid
erfahren, beim Gottesdienst der Hauptanteil der religiosen
Zeremonien zugewiesen. Sie trugen das Holz fiir die Opfer
herbei, sprangen iiber die Opferfeuer, trieben die Herden
durch die reinigenden Flammen, nahmen mit vollen Héin-
den die Opferasche und streuten sie aufs Vieh und in die
Ackerfurchen. Ovid erzihlt mit Begeisterung, wie er sel-
ber diese frommen Zeremonien mitgemacht habe. Es war
nun eine Selbstverstindlichkeit, dass eben diese Jugend,
welche bei dem heidnischen Gottesdienst so rege teilnahm,

.auch im christlichen Gottesdienst ihre Aufgabe bekam. So

sehen wir beim Gottesdienst die Jugend in der méchsten
Néahe der Altdre, sie fiihrt die Prozessionen an, triagt die
Fahnen, iibernimmt den: Gesang und-das Glockengeldute;
sie stehen bewaffnet bei der heiligen Handlung, bereit, sie
vor jeder Storung zu schiitzen.

Die Mitwirkung der Jugend beim Gottesdienst schloss
auch in sich, dass sie bei der Rechtspflege ihre grossen
Aufgaben zugewiesen erhielt; denn kultische Reinheit und
Gesetz greifen da immer ineinander. Der Heide wusste es
genau, dass die Gesetze Gott zum Ursprung haben. Die
Loslosung des Rechtsgebietes von Gott ist eine-spéitere Er-
rungenschaft des Gnostizismus und Rationalismus. Wir
lassen dahingestellt, wann und wie die Laisierung des
Rechtes begonnen hat.

Urspriinglich war auch der Militirdienst eine Aufgabe
der Jugend aus praktischen Griinden, aber auch da aus
religidsen Ansichten der alten Volker. Dass die ritische
Jugend in alten Ziten die Last des Militirdienstes auf sich
nahm, sehen wir aus dem Bericht, den Tacitus iiber die
Ereignisse des Jahres 69 n. Christus gibt. Der aus Gallien
herkommende Feldherr Cecina rief die ridtischen Truppen
herbei, um die Helvetier im Riicken anzugreifen. Die Hel-
vetier hatten sich gegen den von germanischen Legionen
ausgerufenen Kaiser Vitellius aufgelehnt. Die Hilfstrup-
pen, welche die Ritier stellten, wurden nun in folgender
Weise von Tacitus angefiihrt:

«... missi (a Cecina) ad Raetica auxilia nuntii, ut
versos in legionem Helvetios a tergo adgrederentur...
hine (von der einen Seite) Cecina cum valido exercity,
inde (von der anderen Seite) Raeticae alae cohortesque
et ipsorum iuventus, sueta armis et more militiae exer-
cita... Ipsi (Helveti) ... consectantibus Germanis Raetis-
que. .. trucidatis.» Die Hilfstruppen, welche geschickt wur-
den, waren ritische Reiterfliigel und Cohorten und — was
uns besonders interessiert — riitische Jugend, der Waffen
gewohnt und militirisch eingeiibt -(sueta armis et more
militiae exercita).
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Dieser von keinem Forscher noch beriihrte Passus,
der vom militdrischen Charakter der ritischen Jugend
spricht, lisst sofort erkennen, woraus die Knabenschaften
ihre Lebenssédfte hatten. Die Militirorganisation des Mit-
telalters kniipfte hier an und trug das Uralte weiter. Der
kriegerische Geist der Kreuzziige und das Zunftwesen tru-
gen dazu bei, die Knabenschaften zu grosserer Entfaltung
zu bringen oder doch wenigstens ihren Charakter im
Geiste der damaligen Zeit zu modernisieren. In der Cal-
venschlacht des Jahres 1499 wendet sich Fontana als ster-
bender Held an die Knaben, indem er ihnen zuruft: Hei
fraischtgiamaing mais mats, frisch voran, meine Knaben.
Der Humanist Lemnius, welcher das damalige Ringen in
seiner Raeteis schildert, ldsst keinen Zweifel, dass die
Knabenschaften den regsten Anteil am Kriege nahmen.
Er schliesst auch seinen Epos mit einem Ritterspiel riti-
scher Jiinglinge auf der Quaderwiese vor der Stadt Chur.
Die spitere militirische Organisation Biindens kniipft
ebenfalls hier an. Das Davoser Landbuch, das auf eine
Fassung von 1646 zuriickdatiert werden kann, sagt: «Es
soll ein jeder Landmann so 14 Jahre alt und dariiber ist /
mit seinem aigenen Seitenwehr und Ueberwehr versehen
sein / damit er sich zu begebendem Nottfall / oder so
ein Obrigkeit eine Musterung oder Waffenbesichtigung an-
stellen werden / sich mit denselben erzeigen konne / und
welche hieran seumig. were und sein aigen Wehr und
Ueberwehr nit haben wiirde / der ist dem Land um R. 2
Buoss verfallen: und soll niid destoweniger sein eigen Siten-
wehr und Ueberwehr zu kaufen schuldig sein / und wie
man einen Béirenspiess nit fiir ein Ueberwehr passiren
lassen.» Statuten #hnlicher Art finden sich im Biindner
Land noch manche, Der Besucher der biindnerischen par-
danonzas — Kilbfeste —, wo die Knabenschaft in so krie-
gerischer Parade aufriickt, wird nun begreifen, welch’ eine
gewaltige und uralte Tradition hinter diesen friedlichen
Paraden steckt. :

Die biindnerische Volkskunde vermag wertvolle Auf-
schliisse zu geben iiber die religios-ethische Bedeutung,
welche ehemals diesen Knabenschaften zukam. Die Kna-
bengerichte, die Beaufsichtigung des Kiltganges, die Be-
strafung von Ehebruch, Streit unter: Eheleuten, Bruch
der Treue, die Bewachung des Jungferngartens der eige-
nen Gemarkung vor fremden Eindringlingen, die Brunnen-
tauche reden von einer Zeit, da die Knabenschaften Zucht
und Ordnung, Gesetz und Sitte berufsmissig hiiteten. Erst
als die weltliche Gewalt ihnen diese Rechte aus der Hand
nahm, kamen sie zur farcedhnlichen Rechtsprechung der
Fastnachtspiele, die aber doch noch eine so wichtige er-
-zieherische Rolle spielten und auch vieles dazu beitrugen
zur geistigen Regsamkeit und Beredsamkeit der Jugend.

Von der kultischen Bedeutung der alten Knabenschaf-
ten geben die uralten heidnischen Brduche Kunde, die
frither ‘zum Sonnen- und Feuerkultus gehérten. Noch
heute werden an einigen Orten anfangs Mirz Scheiben
geschlagen zu Ehren der Sonme. Der alte Brauch wird
nicht mehr verstanden und die Jiinglinge haben ihn der
Schuljugend iiberlassen, wie man ein altes Militarkleid
aus der Schweizergarde den Kindern zum Spiel iibergibt;
aber einst war dieses ernster kultischer Sonnengottes-
- dienst, den die Jugend beging. Das Christentum hat der
heidnischen Jugend .diese Aufgabe langsam abgewdhnt
und dafiir christliche Aufgaben iibergeben. Die Ideen der
franzosischen Revolution haben die Knabenschaften mit
ihren Briuchen in der ganzen Schweiz ausgerottet — mit
Ausnahme des Kantons Graubiinden, wo sie bis auf den
heutigen Tag sich zu erhalten vermochten. Hier ist nun
die Lehrerschaft im Verein mit der Geistlichkeit und allen
wahren Volksfreunden daran, unter Wahrung des guten

alten Erbgutes durch reichliche Zugabe moderner religioser
Werte und Erfahrungen die Jugend weiterzubilden. Die
moderne biindnerische Jugendpflege geht nicht traditions-
los vor, sondern baut aus dem Alten, Bewihrten das schine
Gebdude, in dem die katholische Jugend wohnen soll.

Chr. Caminada, Domdekan, Chur.

Der Katholische Schulverein Graublinden

Seine Vorgeschichte reicht bis zur Jahrhundertwen-
de. Damals wurden die Biindner Volksschulen mit neuen
Lehrmitteln ausgestattet, die im Auftrage des Er-
ziehungsdepartements verfasst und als staatliche Lehr-
mittel fiir alle Schulen Graubiindens obligatorisch erklirt
worden waren. Durch diese' Erkldrung aber wurde ein
Stiick alter Schulhoheit den Gemeinden entzogen; denn
bisher war die Wahl der Lehrmittel dem Lehrer und der
Schulbehorde frei gestanden. Von dieser Freiheit hatten
die kathol. Schulgemeinden ergiebigen Gebrauch gemacht,
so waren z. B. in den Schulen des deutschen Sprachge-
bietes die Lesebiicher von Schwyz sehr beliebt. Entspra-
chen diese Lehrmittel auch nicht den idealen Wiinschen
der Lehrerschaft, so war doch der Inhalt dem Geiste der
christlichen Schule angepasst. Eben dieses schien aber
dem Liberalismus jener Tage nicht zu passen, so wollte
man durch obige Verordnung den Geist der konfessionel-
len Schule treffen. Denn qurch einen neuen Geist, den
Geist Rousseaus und durch die Philosophie Herbarts,

sollte der konfessionellen Schule der Stoss versetzt
werden.

In einer glinzenden Rede wies der unerschrockene
Kampfer fiir christliche Kultur Nat.-Rat Dr. Caspar De-
curtins in einer Schuldebatte im Grossen Rate nach, dass
das Erziehungsdepartement durch’diese Verfiigung seine
Befugnisse iiberschritten habe, und zeigte in der Folge,
dass der Inhalt des II. und III. Schulbuches dem christ-
lichen Geist und der christlichen Pidagogik widerspreche.
Diese Schulrede Decurtins bezeichneten seine Freunde da-
mals als eine seiner besten parlamentarischen Leistun-
gen. Der universale Gelehrte hatte mit der Gewandtheit
des besten Parlamentariers den materialistischen, ganz
auf den Niitzlichkeitsstandpunkt eingesteliten Inhalt der
Schulbiicher aufgedeckt, Damit war dem christlichen Volk
die Tendenz der neuen Biicher klargelegt und die damit
verbundenen Folgen fiir die christliche Schule signa-
lisiert.

Doch die Defensive geniigt im Geisteskampfe nicht.
Das sagten sich schon damals die Freunde der christ-
lichen Schule. Decurtins und Professor Placi Condrau er-
suchten den damals schon best bekannten Dichter und
Jugendfreund P. Maurus Carnot, einen passenden Gesin-
nungsstoff fiir das zweite Schuljahr auszuarbeiten, und
dieser hochbegnadigte Lehrer in der schwarzen Kutte
schenkte in der Folge der christlichen Kinderwelt seine
Erzdhlung. ,,Sigisbert im ritischen Tale”. Diese Erzéh-
lung bildete den Hauptteil eines romanischen Lesebuches
fiir das zweite Schuljahr, das von privater Hand heraus-
gegeben, noch im gleichen Jahr bhei Benziger in Einsie-
deln erschien und im Herbst darauf in fast allen katholi-
schen Schulen des Oberlandes eingefiihrt wurde. Der Ge-
brauch dieses unschuldigen Lesebuches in den katholi-.
schen Schulen des Oberlandes wurde aber durch ein De-
kret aus dem grauen Hause in Chur verboten. Damit
deckte die Regierung nun selber das Spiel auf, das mit der
Einfiihrung der neuen Schulbiicher bisher im Dunkeln
gehalten worden war. Fiir jedermann war der Zweck der
Uebung nun klar. Die Schulrite von 28 Gemeinden legten
bei der Regierung Protest gegen diese Verfiigung ein.
Das christliche Volk fiihlte sich in seinem heiligsten



	Die bündnerischen Knabenschaften

